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Stellungnahme zum

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landeswassergesetzes und anderer 
wasserrechtlichen Vorschriften

Drucksache 177/ 211

Wir möchten uns mit dieser Stellungnahme auf die für unsere Mitglieder wichtigen 
Punkte der „Zulassung der Bauten des Küstenschutzes“ (§ 68 ff) beschränken.

Für die Insel- und Halliggemeinden ist es entscheidend, dass Verstärkungen, 
Änderungen oder auch Reparaturen von Deichen, Sicherungsdämmen oder 
Sperrwerken nicht der Durchführung von Planfeststellungsverfahren unterworfen 
werden.

Dies würde einer unverhältnismäßigen Steigerung von Planungsverfahren, Zeit und 
damit Kosten für Gemeinden und Ämter der Region hervorrufen.

Wir unterstützen daher den vorliegenden Vorschlag für die Fassung des § 68 

„Zulassung von Bauten des Küstenschutzes“:

(2) Die Verstärkung oder Änderung von Deichen, Sicherungsdämmen oder 
Sperrwerken kann ohne Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt 
werden, wenn

1. es sich um eine Verstärkung oder Änderung innerhalb des bereits 
bestehenden Deiches einschließlich Zubehörs handelt,

2. das Vorhaben von unwesentlicher Bedeutung ist 

gez
Jürgen Jungclaus
Vorsitzender


